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Die berufsständischen Versorgungs- 
einrichtungen der Heilberufe (Ärzte- und 
Zahnärzteversorgungswerke) und die  
gesetzliche Rentenversicherung (GRV) 
ebenso wie die private Lebensversicherung 
wenden unterschiedliche Finanzierungs-
systeme an. 

von Harald Clade

D
ie Versorgungseinrichtungen der 
freien Berufe praktizieren häufig 
ein Finanzierungsverfahren, das 
eine Mittelstellung zwischen der 

Umlagefinanzierung und der Anwart-
schaftsdeckung einnimmt. In der neuen 
Legislaturperiode soll es Rechtsänderun-
gen auch im Bereich der gesetzlichen Ren-
tenversicherung geben (Stichwort: Stufen-
weise Angleichung der Ost-Renten auf  
das Westniveau). Dadurch können auch  
die Finanzierungsgrundlagen der Alters-
sicherungssysteme massiv beeinflusst 
 werden. 

Das Umlagefinanzierungsverfahren ist 
das am leichtesten durchschaubare Verfah-
ren, bei dem die Versorgungsaufwendun-
gen eines Jahres durch die Beiträge gedeckt 
werden. Es gilt cum grano salis: Die verein-
nahmten Beiträge werden in derselben 
Leistungsperiode zur Zahlung der Renten 
verwendet. 

Die Umlagefinanzierung

Das Umlageverfahren ist eine Finanzie-
rungsmethode, die hauptsächlich in der 
Sozialversicherung (gesetzliche Renten- 
und Krankenversicherung) angewandt 
wird. Dabei sind folgende Vor- und Nach-
teile feststellbar: 
K Vorteile: Die Umlagefinanzierung er-
möglicht eine einfache Durchführung mit 
relativ geringen Verwaltungskosten. Selbst 
bei komplizierten rentenrecht lichen Vor-
schriften in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung (GRV) liegt der Verwaltungskos-
tensatz seit vielen Jahren bei etwa 1,7 Pro-
zent der Rentenausgaben (circa 1,4 Prozent 
der Beiträge, einschließlich der Bundes -
zuschüsse). 

Das Umlageverfahren ist von der Markt-
entwicklung relativ unabhängig. Es  bietet 
allerdings nur im Beharrungs zustand, das 
heißt bei einem konstanten Verhältnis von 
Beitragszahlern und Leistungsempfängern, 
eine der Beitragsdynamik entsprechende 
Leistungsdynamik. Eine Voraussetzung ist, 
dass das Leistungsniveau auf die Beitrags-
einnahmen abgestimmt ist. 

Ein weiterer Vorteil des Umlageverfah-
rens ist dessen Flexibilität. Bedarfsgerech-
te Renten können in der Regel aus dem 
Stand heraus gezahlt werden. Ohne das 
Umlageverfahren wäre die deutsche Ein-
heit in der Rentenversicherung ab 1990 
nicht zu vollziehen gewesen. 
K Nachteile: Die Umlagefinanzierung ist 
von der demografischen Entwicklung ab-
hängig. Wachsen weniger Beitragszahler 
nach, werden diese entweder höher belastet 
(Verstoß gegen die Generationengerechtig-
keit) oder das Leistungsniveau muss sinken. 
Dann steigt der Aufwand für die zusätzliche 
Altersvorsorge. Das Umlage verfahren stützt 
sich auf den Produktionsfaktor Arbeit. Ein 
zu starrer, ineffizienter Arbeitsmarkt, der 
die Beschäftigungsreserven nicht aus-
schöpft, wirkt sich auf die Ein nahmenseite 
aus. Das Gleiche gilt auch für globalwirt-
schaftliche Verwerfungen. Die weltweite 
Wirtschaftskrise von 2009 blieb nur deshalb 
ohne Auswirkung auf die umlagenfinanzier-
ten Zweige der Sozialver sicherung, weil der 
 Arbeitsmarkt durch Kurzarbeiterregelun-
gen, Konjunkturprogramme und „Abwrack-
prämien“ massiv aus Steuermitteln gestützt 
wurde. Umgekehrt gilt aber auch: Fehlen 
heute Beiträge, muss die nächste Genera tion 
weniger Renten finanzieren. 

Ein Nachteil der Umlagefinanzierung: 
Der Versicherungsschutz wird sich nicht 
durch erwirtschaftete Zinserträge verbil- 
ligen, insbesondere wegen der fehlenden 
Kapital- und Vermögensbildung. Dieser 
Nachteil ist die andere Seite der  Me daille – 
des Vorteils der Flexibilität. Allerdings be-
deutet die Unabhängigkeit von den Kapital-
märkten auch, dass das Umlage verfahren 
von den Auswirkungen der finanziellen 
Repression durch eine Niedrigzinspolitik 
durch die Zentralbanken verschont bleibt. 

Der Antipode zum Umlagefinanzie-
rungsverfahren ist das in der Privatver-

sicherung typische Kapitaldeckungsprin-
zip. Jeder Versicherte erhält genau die 
Leistung, die mit den gezahlten Beiträgen 
finanziert worden ist (individuelle Anwart-
schaftsdeckung). Davon zu unterscheiden 
ist das kollektive Äquivalenzprinzip, wie 
es in der berufsständischen Versorgung 
(weitgehend nach dem Kapitaldeckungs-
verfahren finanziert) und der gesetzlichen 
Renten versicherung (Umlageverfahren) 
verwirklicht wird. Gemeinsam ist allen drei 
Alterssicherungssystemen, dass die Ver-
sicherung in einen reinen Sparvorgang und 
eine Risikoabdeckung aufgespalten wird. 
Der Sparvorgang ergibt sich im Kapitalde-
ckungsverfahren durch die verzinsliche 
Anlage von Beitragsan teilen – er liefert das 
Erlebensfallkapital oder den Wert der 
 Rente, die nach Vollendung des Renten-
beginnalters ausgezahlt wird. 

Die Risikoabdeckung stellt die Finanzie-
rung von vorzeitigen Versorgungsfällen 
sicher. Dafür werden Beitragsteile be nötigt, 
die im Verhältnis zu den Sparer anteilen in 
der Regel gering sind. Der Versicherte hat 
diese Risikoanteile zu tragen; sie sind die 
Kosten für das Versprechen, dass er auch 
im vorzei tigen Versorgungsfall die ver-
sicherte Leistung erhält, selbst wenn sein 
Sparkapital noch hinter dieser Leistung 
zurückbleibt. Die Finanzierungslücke wird 
durch die Risikoanteile der Mit versicherten 
seiner Risikogruppe finanziert. 

Das Anwartschaftdeckungs- 
verfahren

 
K Vorteile: Das Verfahren ist unabhängig 
von der demografischen Entwicklung, weil 
es auf den Produktionsfaktor Kapital ab-
stellt. Erforderlich sind ein aus reichend 
großer Versichertenbestand und Neuzu-
gang, die einen Risikoausgleich gewähr-
leisten.

Durch die Kapitalbildung wird ein vor-
aussehbarer Zinsertrag für die Refundie-
rung sichergestellt, weil diese dann zu 
 einer Verbilligung des Versicherungsschut-
zes führt. Voraussetzung sind  allerdings 
funktionierende Kapitalmärkte.

Wegen der Abstimmung von Prämien-
zahlungen und Leistungen sind Rechts-
ansprüche eindeutig definierbar, die auch 
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während der Beitragszahlungsdauer eine 
Zuordnung von Deckungsmitteln und Ein-
zelversicherungen ermöglichen (Rückkauf-
werte). 
K Nachteile: Eine Abstimmung von Beiträ-
gen und Leistungen erfordert eine Voraus-
kalkulation des Versicherungsablaufs über 
mehrere Jahrzehnte hinweg. Dabei bietet 
die Versicherungsmathematik wesentliche 
Erleichterungen. Eine Vorauskalkulation 
muss auf vorsichtig gewählten Rechnungs-
grundlagen basieren (etwa ein vorsichtig 
prognostizierter Zinsertrag, zum Beispiel 
nur drei Prozent jährlich). Darüber wacht 
die Aufsichtsbehörde. Es bedarf  später 
 einer Zuordnung der erzielten Gewinne zu 
den einzelnen Versicherungen, was  exakte 
Gewinnanalysen voraussetzt. Diese Be-
rechnungen erhöhen den Verwaltungsauf-
wand. Die notwendige Geldanlage erhöht 
diesen Aufwand zusätzlich.

Die Kapitalbildung führt tendenziell zu 
einer preiswerteren Gestaltung des Ver-
sicherungsschutzes – infolge der zu erzie-
lenden Zinserträge. Allerdings wirkt sich 
eine solche Verbesserung nur in statischen 
Wirtschaftssystemen aus. Bei dynamischen 
Entwicklungen geht die Bedeutung der 
Zinserträge in dem Umfang zurück, wie die 
Zinserträge durch die Dynamisierungsra-
ten der  Aktivenbezüge und Renten neutra-
lisiert werden. In alternden und damit 
weniger dynamischen Gesellschaften steigt 
jedoch die Möglichkeit, Kapitalerträge zu 
erzielen. 

Der offene Deckungsplan

K Vorteile: Das Gruppenäquivalenzprinzip 
vereinfacht den Verwaltungskostenaufwand 
gegenüber dem individuellen Äquivalenz-
prinzip entsprechend. Bei größeren Versor-

gungswerken liegt der Verwaltungskosten-
satz unter zwei Prozent. 
  Das offene Deckungsplanverfahren, das 
zahlreiche Versorgungswerke der Ärzte-
schaft anwenden, ist ein Mischverfahren 
aus Kapitaldeckung und dem Umlagefinan-
zierungsverfahren. Es ist vorteilhafter als 
das reine Anwartschaftdeckungsverfahren 
bei den in der Realität dynamischen Ent-
wicklungen. Die Leistungsanhebung bei 
dynamischen Entwicklungen erfolgt zum 
Teil durch eine geringere Kapitalbildung 
und eine unmittelbare Verwendung von 
Beitragsanteilen für die Gewährung der 
Zusatz leistungen. Durch die Verbindung 
der beiden Finanzierungsverfahren ist es 
krisenfester und weniger abhängig von 
demografischen Veränderungen und von 
Kapitalmarktschwankungen.
 Die Rendite der Kapitalanlagen trägt zur 
Finanzierung der Versorgungszahlungen 
bei. Dass dies in geringerem Umfang ge-
schieht als beim Anwartschaftsdeckungs-
verfahren, ist nicht entscheidend, weil 
dieser Faktor bei dynamischer Entwicklung 
weniger wirkt. Kapitalanlagen können 
 sogar belastend sein, wenn staatliche 
Schuldner sich über eine Niedrigzinspolitik 
der Zentralbanken entlasten. Der Staats-
rechtler und frühere Bundesverfassungs-
richter Professor Dr. jur. Paul Kirchhof  
sieht in dieser Politik der Europäischen 
Zentralbank sogar einen Verstoß gegen die 
Eigentums garantie des Grundgesetzes 
 (Artikel 14 GG). 
K Nachteile: Das offene Deckungsplan-
verfahren erfordert einen stetigen Zugang 
von möglichst jungen Versicherten. Es lässt 
sich nur durchführen, wenn der künftige 
Zugang zur Teilnahme verpflichtend bleibt. 
Dadurch resultieren Kollisionen mit der 
GRV. Ärzte als Pflichtmitglieder von Versor-

gungswerken werden von der Angestellten-
ver sicherungspflicht auf Antrag befreit, 
wenn das Versorgungswerk normierten 
Qualitätsanforderungen genügt. Es muss 
dynamische Leistungen gewähren, eine 
Forderung, die sich nur dann erfüllt, wenn 
das Finanzierungsverfahren auch Elemen-
te der Umlagefinanzierung enthält.

Finanzierungsverfahren, die auf der 
 reinen Kapitaldeckung basieren, werden 
oftmals angegriffen. Bei sich verschlech-
ternden Rahmenbedingungen auf dem 
Kapitalmarkt zeigt sich, dass kapitalge-
deckte  Finanzierungsverfahren zum Teil 
ungünstiger als die Umlagefinanzierung 
sind. Bei den Versorgungswerken besteht 
jedoch keine Gefahr: Sie haben in den letz-
ten Jahren eine durchschnittliche Rendite 
beziehungsweise Nettoverzinsung von bis 
zu vier Prozent erzielt. Die Werke der Frei-
en Be rufe sind relativ krisenresistent – 
dank ihrer festgelegten Finanzierungsver-
fahren und ihrer ausgewogenen Anlage-
politik. 

Das offene Deckungsplanverfahren ent-
hält auch Elemente des Umlageverfahrens. 
Es ist in der Lage, bei einer dynamischen 
Beitragsentwicklung dynamisierte Leistun-
gen zu gewährleisten. Dabei ist die Leis-
tungsdynamik zurzeit etwas geringer als 
die Beitragsdynamik, jedoch höher, als sie 
in einer Individualversicherung zu erzielen 
wäre. Dagegen können die Anfälligkeiten 
der Umlagefinanzierung, etwa infolge einer 
sich verschlechternden demografischen 
Entwicklung (Stichwort: Überalterung des 
Rentenbestandes; Rentnerberg) durch eine 
ausreichende Kapitalbildung ausgeglichen 
werden. 

Dr. rer. pol. Harald Clade ist freier Journalist.  
Der Autor war langjähriger Redakteur des  
Deutschen Ärzteblattes in Köln.
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